Steuern II


§16 Steuern der jur. Pers.

Steuersätze

· Gewinn: Bund (prop 8.5%), Kanton (prop / progressiv), Gemeinde

· Kapital: Bund keine, Kanton prop (Berechnung??)
· Minimalsteuern: wenn Steuer auf Bruttoeinnahmen/Grundeigentum > ord. Steuer

Speziell:

· Holding-Gesellsch: dauerndes Halten/Verwalten von Bet. (in Statuten), keine Geschäftstätigkeit → keine Gew-Steuer bei K/G

· Risikokapital-Gesellsch: 50% Mittel in neuen CH-Unternehmen (nicht börsencodiert + innovative, internationale Projekt) → Beteiligungsabzug einfach möglich

· Verwaltungs-Gesellsch: keine Geschäftstätigkeit → nur Beteiligungsabzug + Kapitalgewinn steuerfrei

· Gemischte Gesellsch: bsp. Betriebsstätten in CH, jedoch intensiver Bezug zum Ausland → internationale Steuerausscheidung
Anwendung:

· Personenunternehmen: Einkommenssteuer bei Inhaber (auf Gewinn(-Anteil), Löhne und EK-Zinsen), Geschäftskapital mit Vermögen des Inhabers versteuert, Steuern nicht abzugsfähig
Kapitalgesellschaften: B/K/G: Gewinn-Steuer, K/G: Kapital-Steuer → wirtsch. Doppelbelast., grunds. Steuern abzugsfähig
Beziehungen: Rechtsgeschäfte zw. Gesellschaft und Inhaber grunds. steuerlich gültig, marktkonforme Bed.
· Austauschrechtlich: Arbeitnehmer, Gläubiger: Lohn/Kapitalzins = Erlösschmälerung → Verteilung auf 2 Steuersubjekte (Abschwächung der Doppelbelastung: nur bei Restgewinn bei Ausschüttung)

· Beteiligungsrechtlich: normale Doppelbelastung – Aufschiebung jedoch durch Nichtausschüttung, dafür Zinsvorteil, Reduktion der Dividende beim priv. Aktionär: Bund Reduktion GV 50%, PV 60% (bei 10% Beteiligung)
· Bei Bund: Teileinkünfteverfahren (Reduktion Bemessungsbasis),
·  Kanton: Teilsatzverfahren (Reduktion des Steuersatzes)
 §17 Steuerhoheit; subjektive Steuerpflicht
Steuersubjekte
· Eigenstehende Firmen am Standort unbeschränkt steuerpflichtig (statuarischer Sitz: Hauptsteuerdomizil, ausser wenn tatsächliche GL an anderem Ort (anderes HSD))
· Liegenschafen/Betriebsstätten/Beteiligungen an Gesch.Betr. wirtschaftlich anderem Kanton zugehörig (Nebensteuerdomizil): interkant. Steuerausscheidung „Muttergesellschaft“, da beschränkte Steuerpflicht
Dauer der Steuerpflicht

· Beginn: Gründung (immer ab 1.1.XX, Eintrag HR, Domizilname), Domizilverlegung,
· Ende: Liquidation, Auflösung, Löschung im HR, Sitzverlegung

!!!§18 Gewinnsteuer

· Handelsbilanz: handelsrechtskonform (OR) → Vorsichtsprinzip (Höchstwert-Vorschriften)
· Steuerbilanz: steuerrechtlich (B/K): Tiefstwert-Vorschriften, marktkonforme Zinsen/Löhne, nur geschäftsmässig begr. Aufwand, Verdecktes Eigenkapital, Periodizität*
· Beteiligungsabzug: Verhinderung der 3- und Mehrfachbesteuerung

Normale Steuer auf Gewinn berechnen

Beteiligungsertrag abzgl. 5% Verwaltungskosten abzgl. anteilige Schuldzinsen (Finanzierungskosten
) = Beteiligungsabzug (wird nicht besteuert) → wird vom normalen Steuerbetrag abgezogen.
· *Grundsätze Ermittlung Reingewinnes: Vollständigkeit +Periodizität, gesch. begründet Aufwände
· Verzinsung Darlehen von / an Aktionär gem. Merkblatt der Steuerverwaltung

· Verdecktes Eigenkapital: bei übermässiger Fremdfinanzierung durch Mittel von Inhabern und nahestehenden Personen (Höchstsätze gem. Kreisschreiben oder Drittvergleich). Basis = Verkehrswert
· Verdeckte Vorteilszuwendungen

· Gewinnvorwegnahmen: übersetzte Aufwände (Zinsen, Abschr., nicht geschäftsm. Begründet, Lohn) → Korrektur: Belastung wird rückgängig gemacht (Korrektur zu marktkonformen Preis)
· Verdeckte Gewinnausschüttung: Verzicht auf Ertrag (keine Miete für an Inh. verm. Garage, Eigengebrauch Inh. zum EP) Bedingung: Leistung ohne Gegenleistung, nicht marktkonforme Bedingungen, Bevorteilung 
· Entnahme von Wertschriften immer zum Kurswert
· Realisierung der stillen Reserven (Bedingungen für Aufschub)
· Echte: Wirtschaftsgut wird gegen Entgelt ausgeschieden, wenn Entgelt nicht mit Wert übereinstimmt (Verkauf eines Vermögensgegenstands, Betriebsteil an 3. verkauft, (RZ: 46)

· Buchmässig: Aufwertung unterbew. Aktiven, Abwertung überbew. Passiven 

· Steuersystematisch: Verlegung des Betriebsstätten ins Ausland, Statuswechsel (zu Holdinggesellschaft →Änderung Bilanz-/ER-Struktur um Holding-Privileg zu erhalten): Güter bleiben in U, latentes Gewinnsteuersubstrat geht unter oder wird an andere Steuerhoheit überführt
· Nichtberücksichtigung von Korrekturen: Gewinn-Aufrechnung → Nach-(gewinn-/einkommens-
)steuer, Strafsteuer, Verzugszinsen

· Steueroptimierung AG:

· Reduktion wirtsch. Doppelbelastung: VR-Honorar, höherer Lohn (wird nur 1x besteuert, PK-ArbeitG.-Beitragsreserven einzahlen)
· Sozialvers: weinger Lohn, mehr als Spesen vergütet (Spesenreglement durch Kanton genehmigt)
· Privat Inhaber: Einkauf PK und Säule 3a, Umzug in anderer Kanton, Aktion im PV (Reduktion)
· Gewinnermittlung Einzelunternehmung: steuerbar

· Aufrechnung Lohn, Eigenverbrauch zu Einstandspreis i.O, Rückstellungen müssen Periode betreffen, Keine Steuerrückstellungen (sind bei nat. Pers. nicht abzugsfähig)

· Darlehen mit zu tiefem Zins (Problem des Darlehensgewährer meist AG→dort Korrektur)

· Liegenschaft im PV keine Verrechnung der Miete→Steuerneutral, aber buchmässig sinnvoll, →Einfluss auf AHV, wenn Liegenscheink. Priv = keine AHV, sonst Gew. höher = AHV höher
· Ausgaben gesch. begründet: Zusammenhang mit Geschäftstätigkeit, Erforderlich für Zielerreichung
· Zuordnung von Vermögen zum PV/GV: Kaptialgewinne auf GV ist steuerbar, GV Abschreibungen möglich, Verluste auf GV sind abzugsfähig → Präponderanz-Methode

· Max. Beitrag Säule 3a: 20% vom Gewinn, oder 31‘824.-

· Anschluss an PK: bei Säule 2 der Angestellten mitversichern, Vorteil: gegen Erwerbsunfähigkeit/Tod versichert, PK-Einkauf möglich

· Vorsorge: 1. Säule: AHV/IV/ALV/EO→ Existenzsicherung, 2.Säule: PK (Fortführung gew. Lebensstandard), 3a.Säule (Deckung von Extras), 3b. Säule: Häuser, Auto etc.

§19 Kapitalsteuer

· Steuerobjetk: EK (einbezahltes Grundkapital, Gewinnvortrag (ggf. abzüglich Verlust), offene Reserven (ggf. verrechnet mit Verlustvortrag), stille Reserven (gem. Steuerrecht)
§20 Gesellschaften mit besonderem Steuerstatus

· Holding-G: statuarischer Sitz: Verwaltung von Beteiligungen, keine Geschäftstätigk. in CH, 2/3-Aktiv,Ertr
· Nachfolgeregelung, Puffer für Verkauf von TG
· Domizil-G: in CH nur Verwaltungstätigkeit
· Bund: norm. Gewinnbesteuerung (Beteiligungsabzug), 
· K/G: nach Ertragsarten differenziert: steuerfrei (Kaptialgewinne, Bet.-Eträge), normal (Erträge aus CH-Quellen)+je nach Tätigkeit (Eträge aus ausl. Quellen), Kapital reduziert
§21 Verrechnungssteuer

· Sätze: 35% Kaperträge/Lottogewinn, 15% Leibrenten, 8% sonst Versicherungsleistungen, Objektsteuer
· Rückerstattung:

· Jur und Nat Pers: ordentliche Deklaration, Wohnsitz bei Fälligkeit in CH, Anspruch auf Ertrag, Keine Steuerumgehung (bsp. Wohn-/Geschäftssitz-Verlegung aus nicht DBA-Land nach CH)
· Erträge aus dem Ausland: mit DBA Quellensteuer rückforderbarer Teil: im jeweiligen Land beantragen, nicht rückforderbarer Teil: pauschale Steueranrechnung – sonst kein Anspruch auf Rückerstattung
· Meldeverfahren (Beteiligung: 10% AK): Form Melden statt Entrichten
· Steuerobjekt: Bruttoertrag, Steuersubjekt: Schuldner der Leistung

§22 Grundstückgewinnsteuer

· Ursache: Bodenpreise ↑ (Angebot und Nachfrage), Inflation, Umzonungen

	
	Gst im PV
	Gst im GV
	Jur Pers

	Bund
	Keine Besteuerung
	Buchwertprinzig ( Abschreibungen): Verkaufsgewinn in ER: normale Besteuerung (Einkommen (+9.5% AHV), Gewinnsteuer 8.5%

	Kanton (monistisch)
	Grundstückgewinnsteuer auf Wertzuwachs  (VP-EP) (ohne pers. Zutuung)

Wiedereingebrachte Abschreibungen (Einkommen (+9.5% AHV), Gewinnsteuer 8.5%)

	Kanton (dualistisch)
	GstGst auf Wertzuwachs
	Buchwertprinzip: Verkaufsgewinn


· Liegenschaften im GV (bei nat. Pers):
· Vorteil im GV: Abschreibung (jedoch bei Veräusserung: Einkommensteuer auf wiedereingebrachte Abschr.)

· Nachteil: Bundessteuer auf Verkaufsgewinn, AHV auf Verkaufsgew., nur eff. Unterhalts-kosten abzugsfähig (im PV Pauschalabzug), Risiko bei Konkurs
· Berechnung: Wertzuwachs – Besitzesdauerabzug (ab 6 Jahr: für jedes weite 3% → max. 60%) - §107
· Steuersatz: <3 Jahre Besitz = 60%, jedes weitere Jahr -0.5%, ab 9 Jahr 30% - §109
!!!§24 MwSt

· Abrechnung grundsätzlich vierteljährlich, immer zwei Monate nach Quartalsende Abrechnung einreichen + geschuldeten Betrag bezahlen.

· Indirekt, Objektsteuer: Umsatz, aktuell: norm 7.6%, Beherbergungsleistung 3.6%, Güter d. tägl. Bedarf 2.4% (erhoben durch ESTV), Einfuhrsteuer (EZV)

· Nettoallphasensteuer: Besteuerung des gesamten generierten Mehrwertes

· Steuerpflichtig ist: Einnahmeerzielung, gewerb., selbständige, dauerhaft Tätigkeit, steuerbarer Umsatz >75‘000, Steuerlast > 4000
· Endet: Aufgabe steuerbare Tätigkeit, Liquidation

· Steuerpflichtig: Inland erbrachte Lieferung von Gegenständen/DL, Eigenverbrauch, Bez. von DL aus Ausl.

· Export: 0% (Bestimmungslandprinzip), Import Güter: (Zoll) + CH-MwSt
; Import DL (>10kHF pro Kalenderjahr) (Deklaration: Wettbewerbsneutralität, Gleichbehandlung wie Inlandleistung)
· Vorsteuerabzug wenn betriebl. Leistung
, Eigenverbrauch (inkl. Privatbezüge = Gleichbehandlung wie Drittumsatz→VP)
· Vereinnahmt (eff. Erhaltene Zahlungen bzw. Bezahlte Rechnungen), Vereinbart (gem. Debi und Kredi)

· Von MwSt ausgenommen, kein Recht auf Vorsteuerabzug (Schulungen, Gesundheitswesen, Kultur)
· Von MwSt befreite Steuer: mit Vorsteuerabzug (Export)
· Beschränkter Vst-Abzug: Verpflegungen / Getränke: 50% Vst-Abzug

· Kein Vst-Abzug: Ausgaben für Vergnügungen, Anschaffung/Unterhalt Motorräder, Boote, Flugzeuge

· Anteilsmässiger Vst-Abzug: wo teilweise für geschäftliche Nutzung (mit Abzug), priv (ohne Abzug)

· Privatanteil Auto: vorsteuerabzugsberechtigt (bis 100‘000) → 7‘600 Abzug, Rest MwSt-Betrag auf Luxusanteil wird aktiviert (Fahrz./Geld Kaufpreis+Rest MwSt)
Eigenverbrauch= 0.8%/Monat des Schwellenwert+0.4%/Monat auf Luxusanteil → Basis zur Berechnung der 7.6% MwSt
· Bei geschäft. Autos mit max. 2 Sitzen und fester Ausstattung, die zwischen Wohn-/Arbeitsort gebraucht werden→kein Priv.Anteil gebucht.

· Saldosteuer: bis 5 Mio Umsatz + Steuerlast 100‘000 (alt 3 Mio., 60‘000), Steuersätze branchenabhängig 0.6 bis 6%→Vereinfachung (Abrechnung halbjährlich, kein Vorsteuerabzug nötig)
· Privatpersonen: Umsätze aus Ausland bis 10kCHF pro Jahr sind MwSt-frei

· Abrechnung: Position Vorsteuerkürzung: Reduzierung der abzugsfähigen Vorsteuer (bsp. Anteile von Einkäufen, Bezügen, Investitionen die Schulungen betreffen → ausgenommene Umsätze)
· Nicht-/Falschdeklaration: Folge Aufrechnung, Nachsteuer, Verzugszinsen, Strafsteuer (Busse)
· Zukünftige Vereinfachungen: Einheitssteuersatz 6.1%, administrative Vereinfachung→keine Vorsteuerermittlung, Abschaffung von Ausnahmen 

§26 Stempelabgaben

· Generell: Rechtsverkehrssteuern bei Ausgabe von Urkunden

· Emissionsabgabe: Ausgabe von inländ. Beteiligungen, Oblis, Geldmarktpapiere (Freibetrag 1 Mio., O: Nennwert, S: Gesellschaft/Genossenschaft, bei HR-Eintrag)
· Umsatzabgabe: Umsatz mit Urkunden (Selbstveranlagung) – Bedingungen für Effektenhänder (=S) erfüllt (BW der steuerbaren Urkunden >10Mio.), Satz: inl. Aktien 1.5‰, ausl. Aktien 3‰
· Abgabe auf Versicherungsprämien: 2.5%, S: Versicherer
§27 Erbschafts- & Schenkungssteuer

· Rechtsverkehrsteuer, Hoheit bei bew. Vermögen: idR Kanton (ggf. letzter Wohnsitz des Erblasser, Wohnsitz des Schenkers), unbew. Vermögen: Standort des Vermögens
· S: Erben, Empfänger der Schenkung, O: Verkehrswert zum Zeitpunkt: Tod, Vermögensübertrag

· Schenkung (unentgeltlicher Vermögenszuwachs, keine Gegenleistung), KT BS/BL/Bund: keine Schenkungssteuer an Nachkommen

§28 Handänderungssteuer

· Rechtsverkehrsteuer, Hoheit: Kantone, S: Erwerber, O: idR. Kaufpreis (Verkehrswert: kein Kaufpreis, VP<VW, Handänderung unentgeltlich), Satz: proportional 3%
· Befreiung: Schenkung, Erbschaft, Güterrechtliche Auseinandersetzung, unter Ehegatten, Verwandten, Umstrukturierung der Unternehmung
§38 Umwandlung Einzelunternehmung in AG
· EU: eigener Name, eigene Rechnung, eigenes Risiko, Betriebsorganisation frei wählbar, mehrere Auftraggeber tätig → Einkommen ab 54‘800 CHF → AHV-Satz: AHV 7.8% + IV 1.4% + EO 0.3 % = 9.5% (keine PK, Unfallvers, KTG-V, ALV)

· Vorteile für Umwandlung: Oblig. Unfallves., PK, PK-Einkauf, Versichert gegen Arbeitslosigkeit; Kapitalgewinn bei Verkauf, Steuern abzugsfähig, Riskio beschränkt, freie Namenswahl→Branding, Liegenschaften abschreibbar

· Nachteile: höhere Sozialvers., Versichert, wirtsch. Doppelbelastung, Aufschub Abr. St. Reserven→latente wirtsch. Doppelbelastung, ggf. Abrechnung st. Reserven→Liquiditätsabfluss, Gebäude in jur.Pers, auch in Konkursmasse, strengere Buchführung
· Überführung Liegenschaft ins PV: +Risiko (bleibt bei Konkurs im Besitz, kein Haftungssubstrat), + Pauschaler Unterhaltskosten-Abzug (wenn höher als eff.K.), - AHV auf Verkaufsgewinn, Liquiditätsabfluss
· Steuerlasten:

· Bund: Einkommensteuer, Verkaufsgewinn (Verkehrswert-Buchwert),
· Kanton: GstGst auf Wertzuwachs (VW-Kaufpreis), Besitzesdauerabzug; Eink-St. Auf wiedereingebr. Abschr (Kaufpreis-BW); Handänderungssteuer auf Verkehrswert

· Verbuchung auf Priv-Konto: Priv/Immob BW, Priv/ImmobE Diff VW-BW/ Hypo/Priv → Verrechnung mit Gewinn=EK neu

· Abrechnung St. Reserven:

· Nachteil: Liquiditätsabfluss für Steuern, Auflösung in zukünftiger Verlustsituation, bei zuk. Verkauf: steuerfreien Kapitalgewinn (Sperrfrist 5 Jahre), wenn spätere Auflösung + ggf. Ausschüttung: wirtsch. Doppelbel.
· Vorteil: klare Verhältnisse, keine Sperrfrist bei Verkauf, neue Aktionäre, höheres Abschreibungssubstrat, später weniger wirtsch. Doppelbelastung,
· Bedingungen für Aufschiebung: wertmässig gleichbleibende Beteiligungsverhältnisse, Übernahme Buchwerte, unveränderte Weiterführung des Geschäftsbetriebes, Einhaltung Sperrfrist

· Faktor höhe AK: mehr Bonität, Rendite tiefer (Basis für Steuertarife Kanton), Schutz vor Überschuldung

· Wirtsch. Handänderung: Mehrheit der Aktien einer Immob-Gesellschaft an andere Person verkauft

Liquidation AG

· Ausschüttung Liquidationsergebnis: Verrst. 35% auf Reserven/Gew.Vortrag

· Aktionär: Aktien im PV: Nennwertprinzip: steuerbar=Anteil an Bilanzsumme – Nennwert Anteil AK
· Aktionär: Aktien im GV: Buchwertprinzip: steuerbar = Anteil an Bilanzsumme – Kaufpreis Anteile

· Aktionär: AG: Buchwertprinzip

· Ausschüttung: 1 Jahr nach Schuldenruf (3x) oder 3 Monate nach Schuldenruf und Bestätigung Revisor

· Liquidator: GV mit Liq-Beschluss, öffentl. Beurkundung→HR-Eintrag, Schuldenruf, Anschreiben Gläubiger, Erstellen Liq-Bilanz, Verlauf Aktiven, Bezahlung Schulden, Ausschüttung Liq-Betreffnis
�� QUOTE � ��� =32% → 32% von Zinsaufwand total = anteilige Schuldzinsen


� Bsp. Privatperson: Schuldzinsen sind abzugsfähig, d.h. Korrktur Deklarieren, aber keinen Einfluss


� keine ausl. Mwst: Vorgehen: Ausführbescheinigung vom ausl. Geschäft, Stempel ausl. Zollverw + CH-Zoll (7.6% Mwst)+Einführsteuer, ausl. Mwst rückforderbar.


� Vorgehen bei ausl DL Bezug, Aufrechnung zus. „Umsatzsteuer“ 7.6%, abzgl. Vorsteuerabzug bei Verwendung für steuerpfl. Leistungen, addieren: MwSt ausgenommene Anteile (Feld 130: Vorsteuerkürzung)
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